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Ältere Menschen bringen oft zum Ausdruck, dass sie lie
ber sterben möchten, als dement zu werden. In einer 
britischen Studie wünschten sich 60% der Befragten [1] 
bei Demenz Zugang zu aktiver Sterbehilfe und in Bel
gien lag dieser Prozentsatz bei über 71% [2]. Warum kann 
diesem Wunsch nicht stattgegeben werden? Die persön
liche Autonomie wäre gewährleistet, denn der Wunsch 
wurde frei zum Ausdruck gebracht und der Person wird 
somit nicht geschadet. Und aus einer aktiven Sterbe
hilfe erwächst keinerlei Belastung für die Gesellschaft, 
im Gegenteil: Häufig möchten die Betroffenen weder 
den Angehörigen noch den Pflegenden zur Last fallen.
Ein solches Vorgehen ist in der Schweiz ausgeschlossen, 
denn die aktive Sterbehilfe gilt als Tötung und daher 
als strafbar, selbst wenn sie aus ehrenwerten Motiven – 
namentlich aus Mitleid – geschieht (Art. 114 StGB). Der 
assistierte Suizid wird in der Schweiz nur dann straf
rechtlich verfolgt, wenn selbstsüchtige Beweggründe 
vorliegen. Dabei muss der Patient urteilsfähig sein, 
was im Falle einer fortgeschrittenen Demenz natürlich 
nicht gewährleistet ist. Daher hat Exit dieses Vorgehen 
in einer solchen Situation klar zurückgewiesen. In den 
Niederlanden ist die aktive Sterbehilfe seit 2002 auch 
bei Demenz zulässig, wenn eine klare schriftliche 
 Patientenverfügung dazu vorliegt (in Belgien wurde 
2015 ein ähnlicher Gesetzesvorschlag eingebracht [2]), 
so dass anzunehmen wäre, dass die Sterbehilfe dort bei 
Demenz auch ausgeführt wird. Tatsache ist jedoch, 
dass in den 2200 Fällen, in denen in vorliegenden Pa
tientenverfügungen explizit nach aktiver Sterbehilfe 
bei Demenz verlangt worden war, keine einzige rea
lisiert wurde [3]. Dafür lassen sich zwei Gründe an
führen: In der niederländischen Gesetzgebung zur 
 Sterbehilfe wird u.a. verlangt, dass «unerträgliches, 
hoffnungsloses Leiden» vorliegt. Aus Sicht der Pflegen
den mag bei Demenzpatienten zwar unerträgliches 
Leiden gegeben sein, doch ohne echten Dialog lässt 
sich unmöglich feststellen, ob dies für den Patienten 
tatsächlich auch der Fall ist. Selbst wenn die Pflegen
den oder die Angehörigen dies so empfinden, verlangt 
das Gesetz, dass «Arzt und Patient zu der Überzeugung 
gelangt sein müssen, dass es keine anderen Perspek
tiven gibt». Wie aber kann Sicherheit darüber erlangt 
werden? Vielleicht hat der an Demenz erkrankte Pa

tient seine Meinung geändert und kann dies nicht zum 
Ausdruck bringen. Dieser Mangel an Kommunika
tion – Letztere eine unabdingbare Voraussetzung in 
 einer so kritischen Situation – zwischen Arzt und Pa
tient führt dazu, dass die Ärzte, selbst wenn sie einer 
aktiven Sterbehilfe unter anderen Umständen positiv 
gegenüberstehen, diese bei dementen Patienten nie 
durchgeführt haben [4].
Es folgt daraus, dass selbst wenn die meisten Menschen 
im Falle einer Demenz den Tod vorgezogen hätten, 
 einem solchen Verlangen offenbar nicht stattgegeben 
werden kann. Wenn wir die Daten aus Grossbritannien 
und Belgien [1, 2] auf die Schweiz übertragen, würden 
zwischen 60% und 70% der etwa 120 000 an Demenz 
erkrankten Personen, das heisst mehr als 70 000, ge
gen ihren Willen behandelt … 
Jenen Menschen, denen diese Situation unerträglich er
scheint, bleibt immer noch der Rückgriff auf den assis
tierten Suizid in der Zeit zwischen dem Auftreten einer 
beginnenden Demenz, der mild cognitive impairment 
(MCI), wenn die Urteilsfähigkeit noch gegeben ist, und 
dem Zustand der vollständigen Urteilsunfähigkeit. Ei
nigen Studien [5] zufolge liegt jedoch die Wahrschein
lichkeit einer tatsächlich eintretenden Demenz nach 
MCIDiagnose bei nur 5% pro Jahr (im Schnitt etwa 10%) 
und manchmal verbessert sich das Gedächtnis bei MCI
Patienten. Wer möchte denn schon sterben, wenn gute 
Chancen bestehen, noch eine Weile ohne Demenz leben 
zu können?
Dies ist für mich ein unlösbarer Konflikt – aber viel
leicht haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, eine Lö
sung?
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